
RECHTSENTWICKLUNG • DÉVELOPPEMENTS

Nr. 2/2009, Seite 427

 

 

 

 

TG: Ersatzbe schaffung 
bei selbstge nutztem 
 Wohneigentum

1 Allgemeines

Auch bei der Handänderungssteuer kommt 
beim Ersatzbeschaffungstatbestand gemäss 
§ 129 Absatz 1 Ziffer 9 StG eine Steuerprivile-
gierung zur Anwendung (§ 138 Abs. 2 StG).
Die Privilegierung erfolgt nicht über einen 
Aufschub wie bei der Grundstückgewinnsteuer 

(§ 129 Abs. 1 StG), sondern über eine Befreiung 
von der Handänderungssteuer.

2 Ersatzbeschaffung
bei der Handänderungssteuer

2.1 Tatbestand

Was die Voraussetzungen für den Ersatzbeschaf-
fungstatbestand anbelangt, verweist § 138 Ab-
satz 2 StG auf § 129 Absatz 1 Ziffer 9 StG (siehe 
StP 129 Nr. 1). Dieser Verweis kann aber auf-
grund der Besonderheiten, die der Handände-
rungssteuer eigen sind, nur analog verstanden 
werden (siehe Ziffer 2.3).
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